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Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz beschließt gemäß § 6 Abs. 2 der 
Eigenbetriebsverordnung (EigVO) vom 14. Juli 2017 den Jahresabschluss des 
Eigenbetriebes MüritzTherme für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 
427.971,03 €. 
  
Der Fehlbetrag ist entsprechend § 13 der EigVO aus dem Haushalt der Stadt Röbel/Müritz 
auszugleichen. 
  
Die Veröffentlichung erfolgt nach Beschlussfassung im amtlichen Mitteilungsblatt der Stadt 
Röbel/Müritz. 
  
 

Sachverhalt 
Durch den Landesrechnungshof wurde für das Wirtschaftsjahr 2021 die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GrantThornton AG mit der Prüfung beauftragt. Dieses 
Unternehmen hat den Jahresabschluss 2021 geprüft und den Prüfbericht mit dem 
Bestätigungsvermerk vom 20. Dezember 2024 an die Stadt übersandt. Der 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers enthält einen Hinweis zur Hervorhebung eines 
Sachverhaltes. In diesem Abschnitt macht der Abschlussprüfer auf die Ausführungen im 
Lagebericht (Chancen und Risiken) aufmerksam, wonach der Eigenbetrieb bis zu seiner für 
2023 vorgesehenen Auflösung durch Rückführung seines Vermögens in den Stadthaushalt 
jährliche Verluste in Höhe von ca. 380 TEUR erzielen wird, die durch die Stadt 
auszugleichen sind, so dass er bis zu seiner Auflösung auf die liquiditätsmäßige 
Unterstützung durch die Stadt angewiesen sein wird. Die Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht sind diesbezüglich nicht modifiziert (vgl. JA, 8. 
Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, Seite 17). 

Der Landesrechnungshof M-V hat das Begleitschreiben zu den Ausführungen der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bisher noch nicht übersandt. Für die Beschlussfassung ist 
dies jedoch unerheblich. 

 

Mit dem Wirtschaftsplan 2021 war ein Fehlbetrag von 380.000 € geplant. Das Ergebnis hat 
sich um 47.971,03 € verschlechtert. Abschreibungen wurden in Höhe von 386,0 T€ geplant. 
Das Ergebnis beträgt 384,2 T€. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von 



Sonderposten, die in Höhe von 300,0 T€ im Wirtschaftsplan aufgenommen wurden. 
Tatsächlich konnten nur 293,9 T€ an Erträgen verbucht werden. Die Abschreibungen und die 
Auflösung der Sonderposten zu planen gestaltet sich schwierig, da sich nicht geplante 
Ersatz- und Neuinvestitionen auf diese Aufwendungen/Erträge auswirken. Für sonstige 
betriebliche Aufwendungen (Reparaturen, Versicherung, Buchhaltungskosten, etc.) und 
Materialaufwendungen wurden 470,7 T€ eingeplant. Das Ergebnis beträgt insgesamt 515,8 
T€. 

2021 war noch geprägt von der COVID-19-Pandemie und einer unsicheren Lage. Weiterhin 
beeinflusste dieses Jahr der anstehende Fortgang des ehemaligen Betreibers (FUN GmbH) 
und der damit im Zusammenhang stehenden Gründungsphase der Röbel/Müritz Tourismus 
GmbH. 

2021 wurden leider keine Besucherzahlen erfasst. Durch den Weggang des Betreibers und 
der damit verbundenen Mitnahme sämtlicher Technik und Daten, liegen für 2021 keine 
Auswertungsdaten vor (2020 = 81.107 Besucher, 2019 = 115.069 Besucher, 2018 = 104.897 
Besucher). 

 

2022 war das letzte vollständige Geschäftsjahr, in dem der Eigenbetrieb MüritzTherme 
bestand. Nach Vorlage eines geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2022 erfolgt die 
buchhalterische Überführung des Vermögens in den städtischen Haushalt. 

  
 

Finanzielle Auswirkungen 
  
Finanzielle Auswirkungen     Nein X Ja 
            
Im Haushalt vorgesehen?     Nein X Ja, Hhst. 41800.54131000 
  
  

                                  ………………. 

    Überplanmäßige Ausgabe 
  
Kosten in €      427.971,03 

    

          Außerplanmäßige Ausgabe 
  
Anlage/n 

1 MüritzTherme JAP 13.12.2021 - final (öffentlich) 
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1. Prüfungsauftrag
Der Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern erteilte uns mit Vertrag vom
11. Mai 2021 als Vertreter des nachfolgenden Eigenbetriebs den Auftrag, für den

Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz,
(nachfolgend auch "Eigenbetrieb")

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 (Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021
bis zum 31. Dezember 2021) unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß §§ 13 ff.
Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KPG) i.V.m. §§ 316 ff. HGB
zu prüfen.

Für den Eigenbetrieb gelten aufgrund der Betriebssatzung die Vorschriften der Ei-
genbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern (EigVO). Der Eigenbetrieb ist
gemäß § 11 KPG prüfungspflichtig. Dementsprechend haben wir die Vorschriften
des KPG und die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Jahresabschlussprü-
fung kommunaler Wirtschaftsbetriebe (AV-Jap) mit den ergänzenden Rundschrei-
ben des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vorpommern beachtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung
die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über das Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachstehenden Bericht erstellt.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir § 321 HGB, die Grundsätze
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des IDW PS 450 n.F., die
Vorgaben des Landesrechnungshofs Mecklenburg-Vorpommern sowie die Vor-
schriften des § 53 HGrG i.V.m. dem IDW PS 720 beachtet.

Unser Bericht richtet sich an den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Mü-
ritz.

Im Sinne der Vorschriften zur Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht
des Eigenbetriebs ist der Bürgermeister als gesetzlicher Vertreter anzusehen.

Wir sind beauftragt worden, im Rahmen der Berichterstattung über die Abschluss-
prüfung über den gesetzlich geforderten Berichtsumfang hinausgehende, weiter-
gehende Aufgliederungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss zu erstellen.
Wir haben diese ergänzenden Aufgliederungen und Erläuterungen unserem Prü-
fungsbericht als Anlage 9 beigefügt.

Der Durchführung des Auftrages und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhält-
nis zu Dritten, liegen die diesem Bericht als Anlage 11 beigefügten Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung be-
stimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und
Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der
gesetzlichen Vertreter

Aus dem von den gesetzlichen Vertretern des Eigenbetriebs aufgestellten Lagebe-
richt heben wir folgende Angaben hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung
der wirtschaftlichen Lage sowie der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebs mit
ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung sind:

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf:

1. Im Wirtschaftsjahr 2021 wird für den Eigenbetrieb ein Fehlbetrag in Höhe von
427.971,03 € ausgewiesen. Geplant wurde ein Fehlbetrag von 380.000 €. Der
Jahresfehlbetrag fällt somit höher aus.

2. Bei den Umsatzerlösen waren TEUR 177 geplant, während tatsächlich
TEUR 173 gebucht werden konnten. Bei den Abschreibungen steht der Plan-
zahl von TEUR 386 ein Ist-Aufwand von TEUR 384 gegenüber. Bei den Erträ-
gen aus der Auflösung von Sonderposten sind Mindererträge in Höhe von
TEUR 6 zu verzeichnen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden
mit TEUR 471 geplant, während TEUR 497 angefallen sind. Grund für diese
Differenz sind vor allem höhere Kosten für Instandsetzung und Beratungen.

3. Zur Sicherung der Liquidität wurden durch die Stadt Röbel/Müritz im Jahr 2021
rd. 815.000 € auf das Eigenbetriebskonto überwiesen, davon 493.000 € zur Fi-
nanzierung der Investitionen und 322.000 € im Rahmen der Verlustfinanzie-
rung. Die Aufnahme von Kassenkrediten war nicht erforderlich. Die Liquidität
wurde durch die Nachschusszahlungen aus dem Stadthaushalt gesichert.

4. Auch 2021 war noch geprägt durch die COVID-19-Pandemie. Ersatzinvestitionen
oder Neuinvestitionen erfolgten nicht. Die Baumaßnahme Sanitärgebäude auf
dem Campingplatz Pappelbucht wurde 2021 fortgeführt. Der Nutzungsbeginn war
Ende Juli 2021. Die Herstellungskosten betrugen insgesamt 550.000 €. Anfang
2022 soll noch die Errichtung des Vordachs am Gebäude erfolgen.

5. Die Bilanzsumme von TEUR 7.634 entfällt wie im Vorjahr zu rd. 99 % auf das
Anlagevermögen. Dem stehen auf der Passivseite Sonderposten aus erhalte-
nen Zuschüssen in Höhe von TEUR 4.957 gegenüber. Die Finanzierung erfolgt
im Übrigen aus Mitteln der Stadt und nur in Höhe von TEUR 81 (= 1,0 %) durch
Darlehen von Kreditinstituten.

Diese Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf des
Eigenbetriebs sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug auf
Einzelheiten auf den als Anlage 6 beigefügten Lagebericht verweisen.

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken:

1. Wie in den Vorjahren wird auch für 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe
von TEUR 380 gerechnet, der durch Einlagen bzw. Zuschüsse der Stadt finan-
ziert wird.
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2. Die Finanzierung der Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in den Jahren
2021 und 2022 in Höhe von rd. EUR 1,2 Mio. ist durch Zuwendungen der Stadt
Röbel erfolgt, soweit nicht Zuschüsse des Landes erlangt werden konnten.

3. Wie von der Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz in ihrer Sitzung am
15.12.2020 beschlossen wurde, enden der Pacht- und Betreibervertrag sowie
die Verträge über die Zahlung eines Zuschusses mit der Fun-GmbH für die Ob-
jekte MüritzTherme und Campingplatz/Strandbad am 31.12.2021. Im Jahr
2022 wurde die städtische Gesellschaft Röbel/Müritz Tourismus GmbH gegrün-
det, welche ab dem 1.1.2022 die Betreibung der MüritzTherme, des Camping-
platzes und des Strandbades übernommen hat.

4. Der Eigenbetrieb wurde, nach Vorlage eines geprüften Jahresabschlusses zum
31.12.2022, vollständig aufgelöst und das Vermögen in den städtischen Haus-
halt überführt, so dass 2022 das letzte Geschäftsjahr ist, in dem der Eigenbe-
trieb MüritzTherme besteht. Da sich bis dahin keine wesentliche Veränderung
der Höhe der Pachterlöse und der Zuschussverpflichtungen an den Betreiber
ergeben wird, sind erwähnenswerte Chancen und Risiken für den Eigenbetrieb
nicht zu erkennen, so dass die jährlichen Verluste in Höhe von ca. TEUR 380
durch die Stadt auszugleichen sind.

5. Die gesetzlichen Vertreter gehen davon aus, dass der Eigenbetrieb bis zu sei-
ner Auflösung auf die liquiditätsmäßige Unterstützung durch die Stadt angewie-
sen sein wird.

Diese Kernaussagen zu den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
des Eigenbetriebs sind im Lagebericht ausreichend erläutert, so dass wir in Bezug
auf Einzelheiten auf den als Anlage 6 beigefügten Lagebericht verweisen.

Zusammenfassende Beurteilung

Aufgrund der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs, die wir aus
den im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet haben, sind wir zu der Einschätzung ge-
langt, dass die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs, insbeson-
dere hinsichtlich des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbe-
triebs mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken durch die gesetzlichen Vertre-
ter in Jahresabschluss und Lagebericht angemessen ist.

2.2. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB
i.V.m. § 14 Abs. 2 KPG

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir folgende nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB
berichtspflichtige entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen festgestellt:

Die Ergebnisse des Eigenbetriebs sind seit Jahren in einer Größenordnung von
TEUR 300 bis TEUR 400 pro Jahr negativ. Diesem Umstand entsprechend sind
im Wirtschaftsplan jährliche Zuschüsse der Stadt vorgesehen. Allerdings werden
diese Zuschüsse nicht phasengleich, sondern mit einem gewissen Zeitverzug in
das Eigenkapital des Eigenbetriebs eingezahlt. Infolgedessen liegt die bilanzielle
Eigenkapitalquote per 31. Dezember 2021 bei nur 0,2 % (Vorjahr 5,8 %).
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Wie auch im Lagebericht ausgeführt wird, wird sich die Größenordnung der bis-
lang erzielten Jahresfehlbeträge auch in den Jahren 2021 bis 2023 nicht wesent-
lich verändern, da aus derzeitiger Sicht der Eigenbetrieb MüritzTherme auch zu-
künftig nur defizitär betrieben werden kann. Er wird daher auf rechtzeitige Zu-
schüsse der Stadt in das Eigenkapital zum Ausgleich der Fehlbeträge angewiesen
sein.

2.3. Sonstige Unregelmäßigkeiten

Wir haben bei unserer Prüfung folgende Verstöße gegen sonstige gesetzliche und
satzungsmäßige Regelungen festgestellt:

Entgegen § 39 EigVO M-V und § 9 Abs. 2 der Satzung des Eigenbetriebs wurden
der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und Lagebericht für das Jahr 2021
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von vier Monaten nach dem Ende des
Wirtschaftsjahres aufgestellt.
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3. Rechtliche und wirtschaftliche
Grundlagen

Der Eigenbetrieb dient der Gewährleistung eines angemessenen Freizeitangebo-
tes. Mit der Betreibung wird der Zweck verfolgt, das allgemeine Wohlbefinden der
Bevölkerung sowie die Attraktivität der Stadt Röbel/ Müritz als Urlaubsort zu för-
dern. Gegenstand des Eigenbetriebes sind der Betrieb der MüritzTherme (einer
Bade-, Sauna-, Sport- und Freizeitanlage), des Campingplatzes „Pappelbucht“
und des Freizeitbades „Strandbad“ sowie die Verwaltung des Sondervermögens.

Der Eigenbetrieb ist unter der Nummer HRA 1441 im Handelsregister des Amts-
gerichtes Neubrandenburg eingetragen.

Gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebes ist der Bürgermeister.

Weitere Einzelheiten zu den rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen sind in Anlage 10 unseres Berichtes dargestellt.
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4. Gegenstand, Art und Umfang
der Prüfung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren der Jahresabschluss des Eigenbetriebes
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Gewinn- und Verlust-
rechnung, der Finanzrechnung und der Spartenrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und der Lagebericht des Eigenbetriebs für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften der
Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den deutschen, für
große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und etwai-
gen ergänzenden Regelungen der Satzung aufgestellt.

Zu den Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs im Zu-
sammenhang mit der Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
bzw. der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts verweisen wir auf die
Ausführungen in unserem Bestätigungsvermerk, der in Abschnitt 8 dieses Berichts
wiedergegeben ist. Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter umfasst auch die
Verantwortung für die Buchführung des Eigenbetriebs.

Unsere Aufgabe ist es, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
und den Lagebericht sowie die gemachten Angaben im Rahmen einer den deut-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung entsprechenden Prüfung
zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in dem Abschnitt „Prü-
fungsurteile“ und in dem Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks beschrieben.

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsgegenstand um die Prüfung der Ordnungsmä-
ßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53
Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erweitert. Diesbezüglich verweisen wir auf Abschnitt 7
dieses Berichts.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit
zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen üblicherweise Rück-
wirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung auch nicht darauf zu
erstrecken, ob der Fortbestand des Eigenbetriebs oder die Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden können.
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4.2. Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Prüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men.

Daneben haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG und den
hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen,
dem Bundesrechnungshof und dem Landesrechnungshof veröffentlichten "Fra-
genkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720) berücksichtigt.

Zur Zielsetzung unserer Prüfung und zu den wesentlichen Grundzügen unseres
prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Ausführungen in dem Abschnitt
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks.

Der Prüfungsplanung und -durchführung lag unser risikoorientierter Prüfungsan-
satz zugrunde. In diesem Rahmen haben wir Art und Umfang der vorzunehmen-
den Prüfungshandlungen aus verschiedenen Faktoren abgeleitet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir das Risiko von
wesentlichen falschen Darstellungen in der Rechnungslegung aufgrund von Un-
richtigkeiten und Verstößen (= Fehlerrisiko) beurteilt. Die Beurteilung dieser Risi-
ken basierte zunächst auf einer Analyse des Unternehmensumfeldes (insbeson-
dere branchenspezifische Faktoren) sowie auf Auskünften der Unternehmenslei-
tung über wesentliche Unternehmensziele und -strategien sowie Geschäftsrisiken
(mandantenspezifische Faktoren). Ferner hatte unsere vorläufige Einschätzung
der Lage des Eigenbetriebs sowie die grundsätzliche Beurteilung des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems Einfluss auf unsere Risikobeurtei-
lung.

Auf Grundlage der Beurteilung haben wir folgende Prüfungsschwerpunkte festge-
legt:

● Entwicklung des Anlagevermögens und der Sonderposten zum Anlagevermö-
gen

Auftragsgemäß haben wir im Rahmen der Prüfungsdurchführung zusätzlich fol-
gende Sachverhalte gewürdigt:

● Käufe und Verkäufe von bebauten und unbebauten Grundstücken zu unge-
wöhnlichen Bedingungen, insbesondere zu Preisen, die unter bzw. über den
Verkehrswerten liegen

Auf die vorstehenden Prüfungsschwerpunkte haben wir unser Prüfprogramm aus-
gerichtet, in dem Art, zeitliche Einteilung und Umfang der durchzuführenden Prü-
fungshandlungen festgelegt werden. Dabei kamen – soweit wir uns auf die Wirk-
samkeit des internen Kontrollsystems für Zwecke der Festlegung von aussagebe-
zogenen Prüfungshandlungen gestützt haben oder dies erforderlich war – sowohl
Funktionsprüfungen des internen Kontrollsystems als auch aussagebezogene
Prüfungshandlungen bestehend aus Einzelfallprüfungen und analytischen Prü-
fungshandlungen zum Einsatz. Die im Rahmen der aussagebezogenen Prüfungs-
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handlungen durchgeführten Einzelfallprüfungen erfolgten alternativ im Rahmen ei-
ner Vollerhebung, einer bewussten Auswahl oder eines (repräsentativen) Stich-
probenverfahrens.

Ausgangspunkt unserer Prüfung bildeten der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt des vorangegangenen Geschäftsjahres vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2020, der von uns mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk
versehen wurde. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde am
23. September 2023 festgestellt.

Im Rahmen der von uns durchgeführten Einzelfallprüfung haben wir von Kreditin-
stituten Bestätigungen über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen des Eigen-
betriebs eingeholt.

Unsere Prüfungsarbeiten haben wir im Wesentlichen im November 2024 durchge-
führt und am 20. Dezember 2024 abgeschlossen.

Die gesetzlichen Vertreter und die von ihnen benannten Auskunftspersonen ha-
ben alle Aufklärungen und Nachweise erbracht. Die gesetzlichen Vertreter haben
uns die Vollständigkeit des vorgelegten Jahresabschlusses und Lageberichts
schriftlich bestätigt.
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5. Feststellungen und
Erläuterungen zur
Rechnungslegung

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bücher des Eigenbetriebs sind ordnungsmäßig geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entsprechen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen im gesamten
Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften sowie
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und sind die aus den weiteren
von uns geprüften Unterlagen entnommenen Informationen in allen wesentlichen
Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht ab-
gebildet.

5.1.2. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 5 beigefügte
Jahresabschluss des Eigenbetriebes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021
bis zum 31. Dezember 2021 entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei
der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vor-
schriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den deut-
schen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

● sind die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Finanzrechnung ord-
nungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen ab-
geleitet,

● wurden die gesetzlichen Ausweis-, Ansatz- und Bewertungsvorschriften in allen
wesentlichen Belangen beachtet und

● sind die im Anhang enthaltenen Angaben in allen wesentlichen Belangen voll-
ständig und zutreffend.

Im Rahmen der auftragsgemäßen Vorgabe, Käufe und Verkäufe von bebauten
und unbebauten Grundstücken zu ungewöhnlichen Bedingungen, insbesondere
zu Preisen, die unter bzw. über den Verkehrswerten liegen, in die Prüfung einzu-
beziehen, haben wir festgestellt, dass im Berichtsjahr keine ungewöhnlichen Be-
dingungen bezüglich der Käufe oder Verkäufe von bebauten und unbebauten
Grundstücken aufgefallen sind.
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5.1.3. Lagebericht

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 6 beigefügte Lagebericht für
den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz für das Geschäftsjahr 2021
entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Zu Einzelheiten unseres Prüfungsurteils zum Lagebericht verweisen wir auf un-
sere Ausführungen im Abschnitt „Prüfungsurteile“ unseres Bestätigungsvermerks.

5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der von uns geprüfte und diesem Bericht als Anlage 1 bis Anlage 5 beigefügte
Jahresabschluss des Eigenbetriebes vermittelt nach unserer Beurteilung aufgrund
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der landesrechtlichen Vorschrif-
ten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und
Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

5.2.2. Bewertungsgrundlagen und
sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die weiteren we-
sentlichen Bewertungsgrundlagen sind in dem als Anlage 5 beigefügten Anhang
dargestellt. Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Änderungen der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden vorgenommen.

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ge-
samtaussage des Jahresabschlusses lagen nach unserer Beurteilung aufgrund
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse nicht vor.
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6. Erläuterungen zu den
wirtschaftlichen Verhältnissen

6.1. Vermögenslage

Vermögens- und Kapitalstruktur

Beim Anlagevermögen stehen den Zugängen von TEUR 493 Abschreibungen von
TEUR 384 gegenüber.

Die Sonderposten wurden planmäßig aufgelöst.

Das Verrechnungskonto mit der Stadt spiegelt die Finanzierung der Investitionen
und des Verlusts 2021 wider.

Einzelheiten zu den Posten finden sich auch in den Erläuterungen in der Anlage 9.

31.12.2021 31.12.2020 Änderung
TEUR % TEUR % TEUR

Vermögensstruktur

Sachanlagen 7.604 99,6 7.496 98,6 108+
langfristig gebundenes Vermögen 7.604 99,6 7.496 98,6 108+

Sonstige Vermögensgegenstände 0 0,0 3 0,0 3–
Liquide Mittel 30 0,4 103 1,4 73–
kurzfristig gebundenes Vermögen 30 0,4 106 1,4 76–

7.634 100,0 7.602 100,0 32+

Kapitalstruktur
Stammkapital 51 0,7 51 0,7 0
Kapitalrücklage 1.146 15,0 1.146 15,1 0
Verlustvortrag -753 -9,9 -393 -5,2 360–
Jahresfehlbetrag -428 -5,6 -360 -4,7 68–
Eigenkapital lt. Bilanz 16 0,2 444 5,8 428–
Sonderposten zu 70% 3.470 45,5 3.676 48,4 206–
wirtschaftliches Eigenkapital 3.486 45,7 4.120 54,2 634–

Sonderposten zu 30% 1.487 19,5 1.575 20,7 88–
Darlehen von Kreditinstituten > 1 Jahr 70 0,9 81 1,1 11–
lang- und mittelfristiges Fremdkapital 1.557 20,4 1.656 21,8 99–

Darlehen von Kreditinstituten < 1 Jahr 11 0,1 52 0,7 41–
Verbindlichkeiten
 - aus Lieferungen und Leistungen 20 0,3 20 0,3 0
 - gegenüber der Gemeinde 2.547 33,3 1.732 22,7 815+
Sonstige Rückstellungen 14 0,2 22 0,3 8–
kurzfristiges Fremdkapital 2.591 33,9 1.826 24,0 765+

7.634 100,0 7.602 100,0 32+
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Deckungsverhältnisse des Anlagevermögens

31.12.2021 31.12.2020 Änderung
TEUR % TEUR % TEUR

Deckungsverhältnisse
Anlagevermögen 7.604 100,0 7.496 100,0 108+

wirtschaftliches Eigenkapital 3.486 45,8 4.120 55,0 634–

Über-(+)/Unterdeckung(-) I 4.118– -54,2 3.376– -45,0 742–

lang- und mittelfristige Fremdmittel 1.557 20,5 1.656 22,1 99–

Über-(+)/Unterdeckung(-) II 2.561– -33,7 1.720– -22,9 841–

Die Unterdeckung auf der zweiten Stufe hat sich parallel zum Verrechnungskonto
mit der Stadt entwickelt.

6.2. Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung ist unter der Bezeichnung 'Finanzrechnung' Teil des Jah-
resabschlusses des Eigenbetriebs und ist dem Bericht als Anlage 3 beigefügt. Zu-
sammengefasst ergeben sich folgende Zahlungsmittelflüsse:

2021 2020
TEUR TEUR

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 343– 276–

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 493– 57–

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 763+ 374+

zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 73– 41+

Die Finanzierung der Investitionen und des Verlusts 2021 erfolgt über das Ver-
rechnungskonto mit der Stadt.
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6.3. Ertragslage

Nachfolgend werden die zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für
die letzten beiden Geschäftsjahre gegenübergestellt. Einzelheiten zu jeder Posi-
tion finden sich in den Erläuterungen in der Anlage 9.

2021 2020
TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 173 100,0 175 100,0 - 2 - 1,1
Sonstige betriebliche Erträge 5 2,9 0 0,0 5 -
Aufwand für bezogene Leistungen - 19 - 11,0 0 0,0 - 19 -
Abschreibungen - 384 - 222,0 - 374 - 213,7 - 10 2,7
Auflösung von Sonderposten 294 169,9 294 168,0 0 0,0
Sonstige betriebliche
Aufwendungen - 497 - 287,3 - 454 - 259,4 - 43 9,5
Betriebsergebnis - 428 - 247,4 - 359 - 205,1 - 69 19,2
Zinsaufwendungen 0 - 1 1
Finanzergebnis 0 0,0 - 1 - 0,6 1
Ergebnis vor Ertragsteuern - 428 - 247,4 - 360 - 205,7 - 68 18,9
Jahresfehlbetrag - 428 - 247,4 - 360 - 205,7 - 68 18,9

Ergebnis-
änderung

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine nennenswerten Veränderungen in der
Ertragslage ergeben.

Die Zuschusszahlungen an den Betreiber von Therme, Campingplatz und Freibad
betragen TEUR 418 (Vorjahr TEUR 418).

6.4. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde am 23. Februar 2021 be-
schlossen. Der Wirtschaftsplan sieht ein negatives Ergebnis von TEUR 380 vor.

Vergleich der Ist-Zahlen mit dem Erfolgsplan 2021

IST PLAN Abweichung
TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 173 177,0 - 4,0
Sonstige betriebliche Erträge 5 0,0 5,0
Aufwand für bezogene Leistungen - 19 0,0 - 19,0
Abschreibungen - 384 - 386,0 2,0
Auflösung von Sonderposten 294 300,0 - 6,0
Sonstige betriebliche
Aufwendungen - 497 - 470,7 - 26,3
Betriebsergebnis - 428 - 379,7 - 48,3
Zinsaufwendungen 0 - 0,3 0,3
Finanzergebnis 0 - 0,3 0,3
Ergebnis vor Ertragsteuern - 428 - 380,0 - 48,0
Jahresfehlbetrag - 428 - 380,0 - 48,0

Erwähnenswerte Einzelabweichungen haben sich nicht ergeben.
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Gegenüberstellung von Finanzplan und Ist-Zahlen

Vergleich der IST-Zahlen mit dem Finanzplan 2021 IST PLAN Abweichung
TEUR TEUR TEUR

Periodenergebnis 428– 380,0– 48–
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens 385+ 386,0+ 1–
Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen 294– 300,0– 6+
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 8– 0,0 8–
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions-
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1– 0,0 1–
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 0 0,3+ 0–
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 343– 293,7– 49–

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 493– 804,6– 312+
Cashflow aus der Investitionstätigkeit 493– 804,6– 312+

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 380,0+ 380–
Einzahlungen der Gemeinde i.R.d. Verlust-Finanzierung 322+ 0,0 322+
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-) 52– 52,7– 1+
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen von der
Gemeinde (+) 493+ 541,6+ 49–
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen von
sonstigen Dritten (+) 0 243,0+ 243–
Gezahlte Zinsen (-) 0 0,0 0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 763+ 1.111,9+ 349–

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 73– 13,6+ 87–
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 103+ 50,2+ 53+
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 30+ 63,8+ 34–

Bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie kam es bei den Investitionsmaß-
nahmen zu Verschiebungen in Folgejahre. Dadurch sind die entsprechenden Aus-
zahlungen sowie die Einzahlungen aus Finanzierungsmaßnahmen im Jahr 2021
geringer ausgefallen als geplant.
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7. Feststellungen im Rahmen der
Prüfung nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz

Wir haben bei unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Vorschriften des
§ 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom Bundesminister der Finanzen
veröffentlichten "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG"
beachtet. Wie im Rundschreiben des Landesrechnungshofes Mecklenburg-Vor-
pommern vorgesehen, haben wir bei unserer Prüfung nach § 53 HGrG die ein-
schlägigen Standards des IDW, d.h. vor allem den IDW PS 720 und den darin ent-
haltenen Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG angewendet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h.
mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vor-
schriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, geführt worden
sind.

Hinsichtlich unserer Prüfungsfeststellungen verweisen wir auf unsere Ausführun-
gen in Anlage 8.

Über die in dem vorliegenden Bericht gemachten Feststellungen hinaus hat un-
sere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die
Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben nach unserer Beurtei-
lung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.
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8. Wiedergabe des
Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir den nachfolgend
wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk 
des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz

Vermerk über die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss für den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Rö-
bel/Müritz, Röbel/Müritz, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der
Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzrechnung und der Spartenrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht für den Eigenbetrieb
MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der lan-
desrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
Mecklenburg-Vorpommern und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Wiedergabe des
Bestätigungsvermerks
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir machen auf die Ausführungen im Lagebericht im Abschnitt 'Künftige Entwick-
lung, Chancen und Risiken' aufmerksam, wonach der Eigenbetrieb bis zu seiner
mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 erfolgten Auflösung durch Rückführung sei-
nes Vermögens in den Stadthaushalt jährliche Verluste in Höhe von ca. TEUR 380
erzielen wird, die durch die Stadt auszugleichen sind, so dass er bis zu seiner Auf-
lösung auf die liquiditätsmäßige Unterstützung durch die Stadt angewiesen sein
wird. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sind
diesbezüglich nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vor-
pommern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
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Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
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her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Eigenbetriebs vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Eigenbetriebs.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und
andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung
gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v.
§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem-
ber 2021 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 KPG M-V haben wir in dem Bestäti-
gungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt,
dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Bean-
standungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichter-
stattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW
PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung
der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Auf-
gabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen
der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Hamburg, den 20. Dezember 2024

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thorsten Preisegger Wolfgang Völker
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lage-
berichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich
der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellung-
nahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung
hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.



9. Schlussbemerkungen
Verantwortliche Prüfungspartner im Sinne der Berufssatzung WP/vBP sind Herr
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Wolfgang Völker - als für die Auftragsdurchfüh­
rung vorrangig verantwortlich - und Herr Wirtschaftsprüfer Thorsten Preisegger
als weiterer verantwortlicher Prüfungspartner.

Diesen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für
den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz, für das Ge­
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 haben wir in Überein­
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßi­
ger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.) erstattet.

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 8 dieses Berichts wieder­
gegeben.

Hamburg, den 20. Dezember 2024

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

} Grantmhomton

Thorstey a 'reisegger
Wirtschaftsprüfer

2.
Wolfgang Völker
Wirtschaftsprüfer
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Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Wolfgang Völker - als für die Auftragsdurchfüh-
rung vorrangig verantwortlich - und Herr Wirtschaftsprüfer Thorsten Preisegger
als weiterer verantwortlicher Prüfungspartner.

Diesen Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für
den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz, für das Ge-
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Hamburg, den 20. Dezember 2024

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Thorstei Wolfgang Völker
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer
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Franz, Esther
Stempel
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Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz

Röbel/Müritz

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V S E I T E Vorjahr P A S S I V S E I T E Vorjahr

EUR EUR EUR EUR

 

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche I. Stammkapital 51.129,19 51.129,19

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00 II. Kapitalrücklage 1.146.011,68 1.146.011,68

II. Sachanlagen III. Verlustvortrag -753.148,64 -393.458,47

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 7.536.397,77 7.306.961,77 IV. Jahresfehlbetrag (-) -427.971,03 -359.690,17

2. technische Anlagen und Maschinen 39.544,00 93.024,00 16.021,20 443.992,23

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.271,00 38.563,50

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 57.041,22

7.604.212,77 7.495.590,49 B. Sonderposten zum Anlagevermögen

Investitionszuschüsse 4.956.989,00 5.250.919,00

7.604.213,77 7.495.591,49

C. Rückstellungen

B. Umlaufvermögen sonstige Rückstellungen 14.000,00 22.000,00

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   

Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 3.500,92

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 80.810,00 133.435,89

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 30.181,46 103.077,15 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.892,90 19.892,90

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 2.546.682,13 1.731.929,54

30.181,46 106.578,07 2.647.385,03 1.885.258,33

7.634.395,23 7.602.169,56 7.634.395,23 7.602.169,56
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Röbel/Müritz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

2021 2021 2020

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 173.000,00 175.000,00

2. Sonstige betriebliche Erträge 5.377,20 0,00

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen -19.460,78 -480,00

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-

stände des Anlagevermögens und Sachanlagen

-384.197,40 -373.958,00

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

nach § 21 Abs. 4-6 EigVO 293.930,00 293.929,00

-90.267,40 -80.029,00

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -496.314,50 -453.669,37

-427.665,48 -359.178,37

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -305,55 -511,80

8. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag (-) -427.971,03 -359.690,17
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Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz

Röbel/Müritz

Finanzrechnung für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

2021 2020

TEUR TEUR

Periodenergebnis 428–       360–         

Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens 385+       374+         

Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen 294–       294–         

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen 8–           0

Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- 

oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1–           6+             

Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) 0 1+             

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 343–       276–         

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-) 493–       57–           

Cashflow aus der Investitionstätigkeit 493–       57–           

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+) 0 0

Einzahlungen der Gemeinde i.R.d. Verlust-Finanzierung 322+       379+         

Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten (-) 52–         61–           

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen von der 

Gemeinde (+) 493+       57+           

Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen von 

sonstigen Dritten (+) 0 0

Gezahlte Zinsen (-) 0 1–             

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 763+       374+         

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 73–         41+           

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+) 103+       62+           

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 30+         103+         

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 30+         103+         
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Röbel/Müritz

Spartenrechnung

2021

Konto Bezeichnung Gesamt Therme Camping Strandbad Bemerkungen

EUR EUR EUR EUR

4105 Stfr. Umsätze V&V 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 direkt ermittelt

4400 Erlöse 19% USt 151.000,00 131.000,00 0,00 20.000,00 direkt ermittelt

173.000,00 131.000,00 22.000,00 20.000,00

Anteil in % 100,00% 75,72% 12,72% 11,56%

4930 Ertrag Aufl. Rückstellungen 5.377,20 4.071,75 683,81 621,64 nach % Satz verteilt

4935 Ertrag Aufl. Sonderposten f. Zuschüsse 293.930,00 269.616,00 12.600,00 11.714,00 direkt ermittelt

6850 Zuschüsse 417.599,92 379.999,92 0,00 37.600,00 direkt ermittelt

5900 Fremdleistungen 19.460,78 14.736,20 2.474,78 2.249,80 nach % Satz verteilt

6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 78.678,50 63.682,50 0,00 14.996,00 direkt ermittelt

6221 Abschreibungen auf Gebäude 305.518,90 273.681,00 23.910,90 7.927,00 direkt ermittelt

6400 Versicherungen 9.602,34 7.271,14 1.221,11 1.110,10 nach % Satz verteilt

6490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltung 30.073,59 30.073,59 0,00 0,00 direkt ermittelt

6600 Werbekosten 2.758,62 2.088,90 350,81 318,92 nach % Satz verteilt

6810 Internetkosten 67,06 50,78 8,53 7,75 nach % Satz verteilt

6825 Rechts- und Beratungskosten 26.628,01 20.163,41 3.386,22 3.078,38 nach % Satz verteilt

6827 Abschluss- und Prüfungskosten 7.422,58 5.620,57 943,91 858,10 nach % Satz verteilt

6830 Buchführungskosten 696,00 527,03 88,51 80,46 nach % Satz verteilt

6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 15,07 11,41 1,92 1,74 nach % Satz verteilt

6860 Nicht abziehb. VoSt (so betr Aufwand) 783,93 593,61 99,69 90,63 nach % Satz verteilt

6859 Abfall 667,38 0,00 333,69 333,69 direkt ermittelt

7320 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit. 305,55 305,55 0,00 0,00 direkt ermittelt

Jahresfehlbetrag 427.971,03 394.117,84 -2.463,74 36.316,93
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Anlage 1 zum Anhang

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021

Anschaffungs-/Herstellungskosten kumulierte Abschreibungen

Stand Stand Stand Stand Buchwert Buchwert

1.1.2021 Zugänge Umbuchungen 31.12.2021 1.1.2021 Zugänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte sowie Lizenzen an 

solchen Rechten und Werten 9.601,87 0,00 0,00 9.601,87 9.600,87 0,00 9.600,87 1,00 1,00 

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und 

anderen Bauten 12.072.428,15 492.819,68 57.041,22 12.622.289,05 4.765.466,38 320.424,90 5.085.891,28 7.536.397,77 7.306.961,77 

2. technische Anlagen und Maschinen 1.392.578,48 0,00 1.392.578,48 1.299.554,48 53.480,00 1.353.034,48 39.544,00 93.024,00 

3. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 458.088,94 0,00 0,00 458.088,94 419.525,44 10.292,50 429.817,94 28.271,00 38.563,50 

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im 

Bau 57.041,22 0,00 –  57.041,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.041,22 

13.980.136,79 492.819,68 0,00 14.472.956,47 6.484.546,30 384.197,40 6.868.743,70 7.604.212,77 7.495.590,49 

13.989.738,66 492.819,68 0,00 14.482.558,34 6.494.147,17 384.197,40 6.878.344,57 7.604.213,77 7.495.591,49 
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Restlaufzeiten

Bilanzposten bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre  über 5 Jahre Gesamtbetrag

EUR EUR EUR EUR

1. Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten 10.780,00 43.120,00 26.910,00 80.810,00

(im Vorjahr) (52.625,89) (43.120,00) (37.690,00) (133.435,89)

2. Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen 19.892,90 0,00 0,00 19.892,90

(im Vorjahr) (19.892,90) (0,00) (0,00) (19.892,90)

3. Verbindlichkeiten 

gegenüber der Gemeinde 2.546.682,13 0,00 0,00 2.546.682,13

(im Vorjahr) (1.731.929,54) (0,00) (0,00) (1.731.929,54)

Summe 2.577.355,03 43.120,00 26.910,00 2.647.385,03

(im Vorjahr) (1.804.448,33) (43.120,00) (37.690,00) (1.885.258,33)

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich nicht besichert.

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2021

Anlage 2 zum Anhang
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Übersicht über die Entwicklung der Kredite

Ursprungs-   Stand Stand

Kreditgeber betrag Zinssatz 1.1.2021 Zugang Tilgung 31.12.2021

EUR p.a. EUR EUR EUR EUR

Müritz-Sparkasse, Waren
Vertrag vom 30.10.2015 288.752,75 0,36 % bis 31.12.2021 41.845,89 0,00 41.845,89 0,00

Landesförderinstitut M-V 194.000,00 0,10 % bis 1.1.2022 91.590,00 0,00 10.780,00 80.810,00

1,45 % 2.1.2022-1.7.2023

4,00 % ab 2.7.2023

Gesamt 133.435,89 0,00 52.625,89 80.810,00

Anlage 3 zum Anhang
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Anlage 4 zum Anhang

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021

Stand Inanspruch- Stand

1.1.2021 nahmen Auflösungen Zuführungen 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Abschluss- und Prüfungskosten 20.000,00 9.622,80 5.377,20 7.000,00 12.000,00

Aufbewahrungspflichten 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

22.000,00 9.622,80 5.377,20 7.000,00 14.000,00



Anlage 6
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen
Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz

Vermerk über die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss für den Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Rö-
bel/Müritz, Röbel/Müritz, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der
Gewinn- und Verlustrechnung, der Finanzrechnung und der Spartenrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht für den Eigenbetrieb
MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz, Röbel/Müritz, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des
Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der lan-
desrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
Mecklenburg-Vorpommern und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom
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Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach die-
sen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-
rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir machen auf die Ausführungen im Lagebericht im Abschnitt 'Künftige Entwick-
lung, Chancen und Risiken' aufmerksam, wonach der Eigenbetrieb bis zu seiner
mit Wirkung zum 31. Dezember 2022 erfolgten Auflösung durch Rückführung sei-
nes Vermögens in den Stadthaushalt jährliche Verluste in Höhe von ca. TEUR 380
erzielen wird, die durch die Stadt auszugleichen sind, so dass er bis zu seiner Auf-
lösung auf die liquiditätsmäßige Unterstützung durch die Stadt angewiesen sein
wird. Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht sind
diesbezüglich nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahres-
abschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vor-
pommern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachver-
halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt unter Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften
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ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften
der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern entspricht und die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbe-
triebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern zu ermöglichen, und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-
nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-
tigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht unter Beachtung der
landesrechtlichen Vorschriften insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen,
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen hö-
her als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen,
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die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs ab-
zugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammen-
hängenden Angaben.

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignis-
sen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des
Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können.
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls
diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-
zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
des Eigenbetriebs vermittelt.

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des
Eigenbetriebs.

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ablei-
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.



}GrantThorton

Sonstige gesetzliche und
andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung
gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V
Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v.
§ 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezem­
ber 2021 befasst. Gemäß§ 14 Abs. 2 Satz 3 KPG M-V haben wir in dem Bestäti­
gungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt,
dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Bean­
standungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse
des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die
sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichter­
stattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach§ 53 HGrG (IDW
PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung
der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Ver­
hältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Auf­
gabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen
der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Hamburg, den 20. Dezember 2024

Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wolfgang Völker
Wirtschaftsprüfer
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Feststellungen im Rahmen der
Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenle-
gung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Wei-
sungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die
Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Ein Geschäftsverteilungsplan für die Betriebsleitung wurde nicht erstellt. Der Bürgermeister der
Stadt Röbel/Müritz ist gemäß § 4 der Satzung der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebes.
Gemäß § 5 der Satzung begleitet der Finanzausschuss der Stadtvertretung alle Angelegenheiten
des Eigenbetriebes. Er wirkt an der Vorbereitung von Beschlüssen mit und kontrolliert die Einhal-
tung der Vereinbarungen zwischen Stadt und Betreiber.

Nach § 6 der Satzung ist die Stadtvertretung für alle wichtigen Angelegenheiten des Eigenbetriebes
zuständig und überwacht die Durchführung ihrer Entscheidungen, soweit nicht durch Gesetz, Be-
triebssatzung oder Beschluss der Stadtvertretung eine Übertragung auf den Bürgermeister oder
Hauptausschuss stattgefunden hat. Die Stadtvertretung beschließt über alle Angelegenheiten des
Eigenbetriebes nach den Vorschriften der EigVO in der jeweils gültigen Fassung und in Durchset-
zung der jeweilig gültigen Pacht- und Betreiberverträge, soweit nicht eine Übertragung auf den
Bürgermeister oder Hauptausschuss stattgefunden hat.

Die genannten Regelungen entsprechen nach unserer Auffassung den Bedürfnissen des Eigenbe-
triebes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden
Niederschriften hierüber erstellt?

Nach den uns vorgelegten Protokollen haben im Berichtszeitraum fünf Sitzungen der Stadtvertre-
tung an folgenden Tagen stattgefunden: 23. Februar 2021, 18. Mai 2021, 30. Juni 2021, 14. Sep-
tember 2021, 14. Dezember 2021. Die entsprechenden Niederschriften haben uns auszugsweise
vorgelegen.

Nach der Satzung des Eigenbetriebes gemäß § 8 ist mit der Erstellung des städtischen Haushalts-
planes ein Wirtschaftsplan entsprechend der EigVO M-V aufzustellen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind
die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Bürgermeister als gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebes war auskunftsgemäß Mitglied in
folgenden Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien:

 Aufsichtsrat des Müritzeums (Waren/ Müritz)
 Verwaltungsrat der Müritz-Sparkasse
 Rechnungsprüfungsausschuss des kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der

e.dis AG
 Beirat der e.dis AG
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Feststellungen im Rahmen der
Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individu-
alisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, er-
folgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausge-
wiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Bürgermeister als gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebes erhält für seine Tätigkeit keine
gesonderte Vergütung.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse er-
sichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organisationsplan für den Eigenbetrieb ist nicht vorhanden. Da sich die Geschäftstätigkeit auf
die Verpachtung des Anlagevermögens beschränkt, ist dies unseres Erachtens auch nicht erfor-
derlich.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren
wird?

Entfällt, siehe Antwort unter a).

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumen-
tiert?

Es wurden keine entsprechenden Vorkehrungen schriftlich dokumentiert. Es ist davon auszugehen,
dass alle mit den Belangen des Eigenbetriebes betrauten Personen durch ihre Tätigkeit für die
Stadt Röbel/Müritz mit den entsprechenden Regelungen vertraut sind.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungspro-
zesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditauf-
nahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten
werden?

Grundlage für wesentliche Entscheidungen bilden die Satzung und die jährlich aufzustellenden
Wirtschaftspläne. Spezielle Richtlinien und Arbeitsanweisungen liegen nicht vor. Über die Vergabe
von Aufträgen für Investitions- und Sanierungsmaßnahmen werden Beschlüsse von der Stadtver-
tretung gefasst.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung,
EDV)?

Es besteht grundsätzlich eine ordnungsgemäße Vertragsdokumentation.
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3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den
Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 17 EigVO M-V vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres aufzu-
stellen. Diesem Erfordernis wurde nicht entsprochen, die Wirtschaftspläne für die Jahre 2020 und
2021 wurden jeweils im Februar des laufenden Wirtschaftsjahres beschlossen. Insoweit unterlag
der Eigenbetrieb bis dahin der vorläufigen Wirtschaftsführung.

Abgesehen davon besitzt der Eigenbetrieb ein seinen Bedürfnissen entsprechendes Planungswe-
sen. In dem jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan werden die erforderlichen Daten fortgeschrie-
ben und sachliche und zeitliche Zusammenhänge beachtet.

Die Wirtschaftspläne enthalten die Erfolgs-, Finanz- und Investitionsübersicht. Weitere Planungs-
rechnungen sind nach unserer Auffassung nicht erforderlich.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden regelmäßig untersucht, zum einen im Rahmen der Aufstellung des
Wirtschaftsplans für das Folgejahr und zum zweiten im Rahmen der Erstellung des Jahresab-
schlusses und Lageberichts. Eine Kommentierung der Planabweichungen (Soll-Ist-Vergleich)
durch den Eigenbetrieb wird im Lagebericht (vgl. Anlage 6) dargestellt. Weitere Untersuchungen
sind im Hinblick auf die Größe und den Geschäftsumfang des Eigenbetriebes nach unserer Ein-
schätzung nicht notwendig.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den be-
sonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen des Eigenbetrie-
bes. Es wird das Programm DATEV „Kanzlei-Rechnungswesen pro“ eingesetzt.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquidität des Unternehmens sowie die fristgerechte Tilgung der Kreditverbindlichkeiten erfolgt
durch die Verwaltung der Stadt Röbel/Müritz.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden
sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht (siehe auch Antwort unter d).

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah
und effektiv eingezogen werden?

Eine vollständige und zeitnahe Einziehung der Entgelte ist sichergestellt. Es haben sich keine An-
haltspunkte ergeben, dass Entgelte nicht vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden.
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst
es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Controllingaufgaben werden durch die Verwaltung der Stadt Röbel/Müritz wahrgenommen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung
der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be-
steht?

Entfällt, da der Eigenbetrieb keine derartigen Beteiligungen besitzt.

4. Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt wer-
den können?

Ein schriftlich dokumentiertes Risikomanagementsystem existiert nicht. Auf Grund der Größe des
Eigenbetriebes und des wenig komplexen Risikoumfeldes bedient sich der gesetzliche Vertreter
stattdessen der Instrumentarien des Rechnungswesens und des Wirtschaftsplanes zur Erkennung
von bestandsgefährdenden Risiken. Dies ist unseres Erachtens ausreichend.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vergleiche zusammenfassend die Antwort unter 4. a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vergleiche zusammenfassend die Antwort unter 4. a).

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak-
tuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt
und angepasst?

Vergleiche zusammenfassend die Antwort unter 4. a).
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5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstru-
menten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu ge-
hört:
– Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
– Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge-

setzt werden?
– Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang

dürfen offene Posten entstehen?
– Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu-

lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipati-
ves Hedging)?

Derartige Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt; Anhaben hierzu entfallen daher.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen
und zur Risikobegrenzung?

Entfällt, vgl. 5. a).

c) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes
Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

– Erfassung der Geschäfte
– Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
– Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
– Kontrolle der Geschäfte?

 Entfällt, vgl. 5. a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivat-
geschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Entfällt, vgl. 5. a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt, vgl. 5. a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen
Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Entfällt, vgl. 5. a).
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6. Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion
durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine Interne Revision besteht nicht und ist bei der Größe des Eigenbetriebs auch nicht erforderlich.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?
Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt, vgl. 6. a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzern-
revision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare
Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind?
Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen
hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Entfällt, vgl. 6. a).

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Entfällt, vgl. 6. a).

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um wel-
che handelt es sich?

Entfällt, vgl. 6. a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Re-
vision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision
die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt, vgl. 6. a).

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäfts-
ordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsor-
gans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt wor-
den ist?

Als Überwachungsorgan fungiert die Stadtvertretung bzw. deren Finanzausschuss.

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Anhaltspunkte dafür bekannt geworden, dass gegen
das Erfordernis zur vorherigen Einholung der Zustimmung verstoßen wurde.
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b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa-
chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kredite wurden nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wor-
den sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über-
wachungsorgans übereinstimmen?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle
Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität, Finanzierbarkeit
und Risiken geprüft. Grundlage bildet der Wirtschaftsplan, bei dessen Aufstellung bereits die Rea-
lisierbarkeit eingeschätzt wird. Im Berichtsjahr wurden Investitionen nur in geringem Umfang vor-
genommen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung
nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli-
chen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen unterliegen einer ständigen
Überwachung, entsprechende Abweichungen werden untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Der Planansatz für 2021 sah Investitionen von TEUR 805 vor, die in Höhe von TEUR 485 für die
Sanierung des Sanitärgebäudes auf dem Campingplatz vorgesehen waren. Die Zugänge zum An-
lagevermögen 2021 betrugen insgesamt TEUR 492; eine wesentliche Überschreitung ist insoweit
nicht zu verzeichnen. Die weiterhin geplanten Investitionen in Höhe von TEUR 320 wurden im Jahr
2021 nicht durchgeführt.
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

9. Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB,
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Wir haben keine offenkundigen Verstöße gegen Vergaberegelungen im Rahmen unserer Prüfung
festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote
(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Vor Auftragsvergabe werden grundsätzlich Mitbewerberangebote zum Vergleich eingeholt und be-
rücksichtigt.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ausweislich der Protokolle der Stadtvertretungssitzungen erfolgt regelmäßig eine Berichterstattung
des Bürgermeisters an die Stadtvertretung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un-
terrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Un-
terlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Ja. Ungewöhnliche Geschäftsvorfälle waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf des-
sen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Auskunftsgemäß gab es keine besonderen Themenwünsche der Stadtvertretung.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein.
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f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden
Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung wurde nicht abgeschlossen.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor-
gans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt wor-
den?

Interessenkonflikte der Mitglieder der Betriebsleitung oder des Überwachungsorgans wurden aus-
kunftsgemäß nicht gemeldet.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Es besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Am Bilanzstichtag gibt es keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi-
lanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen-
stände wesentlich beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch erheblich hö-
here oder niedrigere Verkehrswerte einzelner Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst ist.

12. Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsver-
pflichtungen finanziert werden?

Im Zusammenhang mit der Kapitalstruktur verweisen wir auf unsere Darstellung der Finanzlage in
unserem Bericht. Das bilanzielle Eigenkapital hat einen Anteil von 0,2 % an der Bilanzsumme (Vor-
jahr: 5,8 % an der Bilanzsumme). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Stadt den Ausgleich der
Jahresfehlbeträge der Jahre 2019, 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt TEUR 1.181 zugesagt
und in den Wirtschaftsplänen eingeplant hat, eine entsprechende Zahlung/ Verrechnung in das
Eigenkapital des Eigenbetriebs jedoch noch nicht erfolgt ist. Bei Annahme einer solchen Verrech-
nung würde die Eigenkapitalquote bei 15,7 % (Vorjahr 15,8 %) liegen.

Unter Berücksichtigung von 70 % der Sonderposten für Investitionszuschüsse ergibt sich ein wirt-
schaftliches Eigenkapital von TEUR 3.486 bzw. von 45,7 % der Bilanzsumme.

Am Abschlussstichtag 31. Dezember 2021 bestanden keine wesentlichen Investitionsverpflichtun-
gen. Die für 2022 geplanten Investitionen sollen durch Zuschüsse der Stadt finanziert werden.
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b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf-
nahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Ein Konzern liegt nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der
öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbunde-
nen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Investitionszuschüsse erhalten. Der bestehende Son-
derposten für Investitionszuschüsse aus Vorjahren in Höhe von TEUR 4.957 wird entsprechend
den Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände gewinnwirksam aufgelöst.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat-
tung?

Bei Annahme eines phasengleichen Verlustausgleichs durch die Stadt würde die Eigenkapitalquote
bei 15,7 % (Vorjahr 15,8 %) liegen (vgl. Antwort zu 12.a). Die sich aus der Bilanz ergebende Quote
beträgt 0,2 % an der Bilanzsumme (Vorjahr: 5,8 % an der Bilanzsumme).

Kürzt man bei der Ermittlung die Sonderposten vom Anlagevermögen und damit von der Bilanz-
summe, ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 0,6 % (Vorjahr: 18,9 %). Die Eigenkapitalquote liegt
somit am 31. Dezember 2021 nicht über der durch den Landrechnungshof Mecklenburg-Vorpom-
mern festgelegten Mindesteigenkapitalausstattung von 30,0 %.

Hinweise, dass daraus Finanzierungsprobleme für den Eigenbetrieb bestehen, haben sich im Rah-
men unserer Prüfung nicht ergeben. Die Liquidität wird durch die Zuschusszahlungen der Stadt
gesichert.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Eigenbetrieb schließt das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von
TEUR 428 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von TEUR 360) ab. Ein Gewinnverwendungsvorschlag erüb-
rigt sich daher. Der vorgesehen Ausgleich des Verlusts durch die Stadt ist mit der wirtschaftlichen
Lage vereinbar.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Kon-
zernunternehmen zusammen?

In internen Darstellungen werden die Bereiche Therme, Campingplatz „Pappelbucht“ und Strand-
bad „Müritzbad“ unterschieden. Eine nach Sparten (Therme, Campingplatz/Freizeitbad) unterteilte
Gewinn- und Verlustrechnung ist dem Jahresabschluss beigefügt (vgl. Anlage 4). Beide Bereiche
weisen negative Ergebnisse aus. Bereichsbilanzen gemäß § 36 EigVO M-V wurden durch den Ei-
genbetrieb nicht erstellt.
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b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2021 wurde nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen beeinflusst.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie-
hungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan-
gemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Da dieser Punkt für den Eigenbetrieb nicht zutrifft, entfallen die Angaben hierzu.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung
waren und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Aktivitäten des Eigenbetriebes sind sowohl in der Therme wie auch im Bereich Campingplatz/
Freizeitbad wie schon in den Vorjahren defizitär. Einzelne verlustbringende Geschäfte sind nicht
feststellbar.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß-
nahmen handelt es sich?

Zeitnahe Maßnahmen zur Verlustbegrenzung sind nicht feststellbar. Der Eigenbetrieb wird auch
künftig auf einen Verlustausgleich durch die Stadt angewiesen sein.

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 15. Dezember 2020 beschlossen, die Verträge mit dem
bisherigen Betreiber nicht über den 31. Dezember 2021 hinaus zu verlängern. Im Laufe des Jahres
2021 wurde ein neues Betreiberkonzept entwickelt und mit Wirkung zum 1. Januar 2022 umge-
setzt. Vorgesehen ist, dass der Eigenbetrieb die begonnenen Baumaßnahmen zu Ende durchführt
und im Jahr 2023 durch Rückführung seines Vermögens in den Stadthaushalt aufgelöst wird.

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zum Fragenkreis 15.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un-
ternehmens zu verbessern?

Siehe Antwort unter 15.b).
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Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

A K T I V S E I T E

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00                   1,00                   

Entwicklung des Buchwertes

Stand 1.1. 1,00

Abschreibungen 0,00

Stand 31.12. 1,00

Sachanlagen

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit 

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 7.536.397,77     7.306.961,77     

Entwicklung des Buchwertes

Stand 1.1. 7.306.961,77

Zugänge 492.819,68

Umbuchungen 57.041,22

Abschreibungen -320.424,90

Stand 31.12. 7.536.397,77

Zusammensetzung

Grundstücke, Theme 309.725,95 309.725,95

Grundstücke Campingplatz Pappelbucht 559.508,75 559.508,75

Grundstück Freibad 260.202,57 260.202,57

Gebäude Therme 5.653.929,00 5.927.610,00

Gebäude Campingplatz 585.529,00 59.579,00

Gebäude Freibad 38.314,00 46.241,00

Außenanlagen Therme 1,50 1,50

Außenanlagen Campingplatz 1,00 1,00

Außenanlagen Freibad 129.186,00 144.092,00

7.536.397,77 7.306.961,77

technische Anlagen und Maschinen 39.544,00          93.024,00          

Entwicklung des Buchwertes

Stand 1.1. 93.024,00

Abschreibungen -53.480,00

Stand 31.12. 39.544,00

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus der Anlage 1 zum Anhang ersichtlich.
Die Angaben zu den angewendeten Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern sind im Anhang in
Abschnitt II enthalten.
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Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 28.271,00          38.563,50          

Entwicklung des Buchwertes

Stand 1.1. 38.563,50

Abschreibungen -10.292,50

Stand 31.12. 28.271,00

geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 57.041,22          

Entwicklung des Buchwertes

Stand 1.1. 57.041,22

Umbuchungen -57.041,22

Stand 31.12. 0,00

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

sonstige Vermögensgegenstände 0,00 3.500,92

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 30.181,46          103.077,15        

Müritz-Sparkasse: Girokonto 30.181,46          103.077,15        

Der Posten betraf den Saldo aus der Umsatzsteuerveranlagung 2020.

Die Umbuchungen betreffen die Fertigstellung der Arbeiten am Sanitärgebäude des Campingplatzes
Pappelbucht.
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Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

P A S S I V S E I T E

Eigenkapital

Stammkapital 51.129,19 51.129,19

Kapitalrücklage 1.146.011,68 1.146.011,68

Verlustvortrag -753.148,64 -393.458,47

Entwicklung

Stand 1.1. 393.458,47–      0,00

Jahresergebnis des Vorjahres 359.690,17–      393.458,47–      

Stand 31.12. 753.148,64–      393.458,47–      

Jahresfehlbetrag (-) -427.971,03 -359.690,17

Sonderposten zum Anlagevermögen

Investitionszuschüsse 4.956.989,00 5.250.919,00

Gemäß den Beschlüssen vom 15. Dezember 1998 und vom 27. November 2001 hat der Eigenbetrieb von der
Stadt Röbel/Müritz die bebauten Grundstücke der MüritzTherme, des Campingplatzes "Pappelbucht" sowie
des städtischen Freibades erhalten. In Höhe der im Anlagevermögen erfassten Zugänge wurde die
Kapitalrücklage gebildet.

Zusammensetzung und Entwicklung des Buchwertes Stand Stand

1.1.2021 Auflösungen 31.12.2021

EUR EUR EUR

a) Zuschuss des Wirtschaftsministeriums Mecklenburg-
    Vorpommern für die Therme 2.665.788,00 -99.800,00 2.565.988,00

b) Investitionszuschüsse für diverse Baumaßnahmen
    auf Campingplatz und Freibad 75.600,00 -12.600,00 63.000,00

c) Zuschuss des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern
    für die Rekonstruktion der Therme 487.430,00 -37.496,00 449.934,00

d) Zuschuss des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte
    für die Sanierung der Therme 63.274,00 -36.444,00 26.830,00

e) Zuschuss des Landesförderinstitutes Mecklenburg-
    Vorpommern für den Ausbau des städtischen Freibades 113.226,00 -11.714,00 101.512,00

f) Zuschuss des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und
    Umwelt Mecklenburgische Seenplatte für Beckenkopfsanierung 1.845.601,00 -95.876,00 1.749.725,00

5.250.919,00 -293.930,00 4.956.989,00
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Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

zu a)

zu b)

zu c)

zu d)

zu e)

zu f)
Der Eigenbetrieb hat vom staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte mit
Zuwendungsbescheid vom 22. November 2013 in Form der Änderungsbescheide vom 23. September 2014
und 13. November 2014 und vom 12. Dezember 2014 Fördermittel in Höhe von EUR 2.752.612,37
(EUR 2.012.778,94 für 2014 und EUR 739.833,43 für 2015) für die Beckenkopfsanierung erhalten.

Der nationale Kofinanzierungsanteil in Höhe von EUR 540.303,99 (EUR 402.555,80 für 2014 und
EUR 137.748,19 für 2015) wurde von der Stadt RöbeI/Müritz getragen. 

Der Eigenbetrieb hat vom Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern einen Investitionszuschuss für
den Bau der Therme sowie für die Straßenanbindung erhalten. Der Fördermittelbescheid erging am 6. Oktober
1994 und im Ergebnis der Verwendungsnachweisprüfung wurde der Zuschuss mit Zuwendungsbescheid vom
24. Mai 2002 auf EUR 9.679.062,07 festgesetzt. Auf die Baukosten der Therme entfällt ein Anteil von
EUR 8.711.416,32. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern der
bezuschussten Vermögensgegenstände. 

Unter diesem Teilbetrag weist der Eigenbetrieb Investitionszuschüsse des Wirtschaftsministeriums
Mecklenburg-Vorpommern, des Bundesministeriums für Wirtschaft und des ehemaligen Landkreises Röbel für
den Bau der Gebäude, der Außenanlagen und der Betriebsvorrichtungen des Campingplatzes "Pappelbucht"
und des städtischen Freibades aus. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den
Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern hat mit Bewilligungsbescheid vom 9. April 2009 eine
Sonderbedarfszuweisung für die Sanierung der Therme in Höhe von EUR 940.000,00 gewährt. Bereits im Jahr
2007 erfolgte eine Auszahlung in Höhe von EUR 622.300,00. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden
weitere Mittel in Höhe von EUR 270.700,00 ausgezahlt. Darüber hinaus hat der Eigenbetrieb vom damaligen
Landkreis Müritz einen Zuschuss zu dieser Maßnahme in Höhe von EUR 50.000,00 erhalten. Die Auflösung
des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern der geförderten Vermögensgegenstände.

Der vormalige Landkreis Müritz hat dem Eigenbetrieb mit Bewilligungsbescheid vom 10. September 2009
einen Investitionszuschuss in Höhe von EUR 437.498,37 gewährt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt
entsprechend den Nutzungsdauern der geförderten Vermögensgegenstände.

Das Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern hat dem Eigenbetrieb mit Bewilligungsbescheid vom
24. August 2011 einen Zuschuss in Höhe von EUR 234.269,40 gewährt. Die Auflösung des Sonderpostens
erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern der geförderten Vermögensgegenstände.

Seit der Aktivierung zum 1. April 2015 erfolgt gleichermaßen die Auflösung des Sonderpostens über die
Abschreibungsdauer von 25 Jahren.
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31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 14.000,00 22.000,00

Zusammensetzung und Entwicklung:

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 80.810,00 133.435,89

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 19.892,90 19.892,90

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 2.546.682,13 1.731.929,54

Der Eigenbetrieb führt ein Verrechnungskonto mit der Stadt Röbel/Müritz. Hierunter werden alle laufenden
Rechnungen und Verrechnungen, wie u. a. Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen erfasst. Weiterhin
werden über dieses Verrechnungskonto Umsatzsteuerabschlusszahlungen bzw. -erstattungen erfasst sowie
der Verlustausgleichsanspruch des Eigenbetriebes und die VerlustausgIeichszahlungen.

Zur Gliederung der Verbindlichkeiten nach Laufzeiten sowie deren Besicherungen verweisen wir auf die
Angaben im Anhang des Jahresabschlusses.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Darlehen im Berichtsjahr ist in Anlage 3 zum Anhang dargestellt.

Stand Inanspruch- Stand

1.1.2021 nahmen Auflösungen Zuführungen 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR

Abschluss- und Prüfungskosten 20.000,00 9.622,80 5.377,20 7.000,00 12.000,00

Aufbewahrungspflichten 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

22.000,00 9.622,80 5.377,20 7.000,00 14.000,00
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Erläuterungen zu den Posten des Jahresabschlusses

2021 2020

EUR EUR

Gewinn- und Verlustrechnung

427.971,03–      359.690,17–      

1. Umsatzerlöse 173.000,00        175.000,00        

Zusammensetzung

Pachterlöse Therme 129.000,00        129.000,00        

Pachterlöse Campingplatz 24.000,00          24.000,00          

Pachterlöse Strandbad 20.000,00          22.000,00          

Umsatzerlöse gesamt 173.000,00        175.000,00        

2. sonstige betriebliche Erträge 5.377,20            0,00

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 5.377,20            0,00

3. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 19.460,78–        480,00–             

diverse Fremdleistungen der Stadt Röbel/ Müritz 19.460,78–        480,00–             

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

 des Anlagevermögens und Sachanlagen 384.197,40–      373.958,00–      

Zur Zusammensetzung verweisen wir auf den Anlagespiegel im Anhang.

5. Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten nach § 21 Abs. 4 - 6 EigVO M-V 293.930,00        293.929,00        

Zur Zusammensetzung verweisen wir auf die Aufstellung bei der Erläuterung des Bilanzpostens.

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 496.314,50–      453.669,37–      

Zusammensetzung

gewährte Zuschüsse 417.599,92–      417.600,00–      

Versicherungen 9.602,34–          9.521,14–          

Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen 30.073,59–        9.659,20–          

Rechts- und Beratungskosten 26.628,01–        6.496,10–          

Abschluss- und Prüfungskosten 7.422,58–          10.032,76–        

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 4.988,06–          360,17–             

496.314,50–      453.669,37–      

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 305,55–             511,80–             

Zinsen für langfristige Darlehen 305,55–             511,80–             

8. Ergebnis nach Steuern/ Jahresfehlbetrag (-) 427.971,03–      359.690,17–      

Die Gewinn- und Verlustrechnung, die diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt ist, schließt mit einem

Jahresergebnis in Höhe von
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1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse 

 

 Rechtsform Eigenbetrieb  

 

 Name Eigenbetrieb MüritzTherme der Stadt Röbel/Müritz  

 

 Sitz  Röbel/Müritz 

   

 Gründungsjahr 1998 

 

 Handelsregistereintragung Der Eigenbetrieb ist beim Amtsgericht Neubrandenburg 

unter HRA 1441 eingetragen. 

 

 Geschäftsjahr Das Geschäftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein. 

 

 Satzung Gültig in der Fassung vom 21. Mai 2019  

im Müritz-Anzeiger veröffentlicht am 29. Juni 2019 

 

 Gegenstand des Eigenbetriebes Gegenstand des Eigenbetriebes sind der Betrieb der  

MüritzTherme (einer Bade-, Sauna-, Sport- und Freizeit-

anlage), des Campingplatzes „Pappelbucht“ und des Frei-

zeitbades „Strandbad“ sowie die Verwaltung des Sonder-

vermögens. 

 

 Stammkapital EUR 51.129,19 

 

 gesetzlicher Vertreter ist der Bürgermeister Herr Andreas Sprick, dem auch die 

Leitung des Eigenbetriebes obliegt; 

 

 weitere Organe - Stadtvertretung 

  - Finanzausschuss 

 

 

2. Vorjahresabschluss/ Prüfung des Vorjahresabschlusses 

 

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 11. Juli 2023 mit einem uneingeschränkten Bestäti-

gungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde durch die Stadtvertre-

tung am 23. September 2023 festgestellt. Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von EUR 359.690,17 ist 

aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen.  
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3. Wesentliche Verträge 
 
Pacht- und Betreibervertrag vom 30. Juli 2013 
 
Ab dem 1. September 2013 wurde die Therme wegen einer Baumaßnahme geschlossen. Die Wieder-

eröffnung erfolgte am 6. Dezember 2014. Mit Beschluss der Stadtvertreter vom 25. Juni 2013 wurde mit 

der FUN GmbH, Röbel, ein neuer Pacht- und Betreibervertrag ab Wiedereröffnung der Therme bis zum 

31. Dezember 2021 geschlossen. Die jährliche Pacht beträgt EUR 129.000,00. 

 

Pacht- und Betreibervertrag vom 14. Oktober 2014 
 
Mit Datum vom 14. Oktober 2014 wurde zwischen der Stadt Röbel/ Müritz und der FUN GmbH, Röbel, 

ein Pacht- und Betreibervertrag für den Campingplatz „Pappelbucht“ und für das Strandbad, Freibad an 

der Müritz, geschlossen für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2018. Die jährliche 

Pacht beträgt jeweils EUR 24.000,00. Am 11. Januar 2018 wurde die Vertragsverlängerung um drei 

Jahre bis zum 31. Dezember 2021 unterzeichnet. 

 

Vertrag über die Zahlung eines Zuschusses vom 30. Juli 2013 
 
Die Stadt Röbel/ Müritz fördert den Betreiber, die FUN GmbH, Röbel, mit einem Zuschuss zur allgemei-

nen Aufrechterhaltung des Badebetriebes der MüritzTherme mit einem monatlichen Zuschuss von 

EUR 31.666,66. Der Vertrag läuft ab Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2021. 

 

Vertrag über die Zahlung eines Zuschusses vom 14. Oktober 2014 
 
Die Stadt Röbel/Müritz fördert den Betreiber, die FUN GmbH, Röbel, mit einem Zuschuss zur allgemei-

nen Aufrechterhaltung des öffentlichen Badebetriebes im Strandbad der MüritzTherme mit einem Zu-

schuss von EUR 9.400,00 für jeden Monat der tatsächlichen Aufrechterhaltung des Badebetriebes. Der 

Vertrag gilt für die Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2018. Am 11. Januar 2018 wurde die 

Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2021 unterzeichnet. 

 

Die genannten Verträge wurden nicht über den 31. Dezember 2021 hinaus verlängert. 

 

4. Steuerliche Verhältnisse 

 

Der Eigenbetrieb ist beim Finanzamt Waren unter der Steuernummer 075/144/03044 eingetragen. 

 

Die Veranlagungen sind unter dem Vorbehalt der Nachprüfung bis 2019 erfolgt. 

 

Eine steuerliche Außenprüfung hat auskunftsgemäß bisher nicht stattgefunden. 

 

Sowohl für die Körperschaftsteuer als auch für die Gewerbesteuer bestehen zum 31. Dezember 2019 

Verlustvorträge in Höhe von jeweils mehr als EUR 7 Mio. 
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